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SONDERVERÖFFENTLICHUNG

Satzung über die Erteilung von Erlaubnissen für die Sondernutzung und über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen
an Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten in der Großen Kreisstadt Oschatz (Sondernutzungssatzung)

Bekanntmachung

Aufgrund des § 4 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO), in der Fassung und Be-
kanntmachung vom 3. März 2014 
(SächsGVBl. S. 146) zuletzt geändert 
durch Art. 18 Haushaltsbegleitgesetz 
2015/2016 vom 29.4.2015 
(SächsGVBl. S. 349), den §§ 18 und 
21 des Straßengesetzes für den Frei-
staat Sachsen (SächsStrG) vom 21. 
Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), zu-
letzt geändert durch Art. 1 des Geset-
zes vom 20.August 2019 
(SächsGVBl. S. 762; 2020 S. 29) und 
dem § 8 Bundesfernstraßengesetzes 
(FStrG) in der Fassung und Bekannt-
machung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I 
S. 1206), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 29. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1528) geändert worden 
ist, hat der Stadtrat der Großen Kreis-
stadt Oschatz mit Zustimmung der 
für die Ortsdurchfahrten nach § 18 
Abs. 1 SächStrG zuständigen höheren 
Straßenbaubehörde und der Rechts-
aufsichtsbehörde in seiner öffentli-
chen Sitzung am 13.10.2020 folgen-
de Satzung beschlossen: 

§ 1 Sachlicher Geltungsbereich 

(1) Diese Satzung gilt für Gemeinde-
straßen einschließlich öffentlicher 
Wege und Plätze sowie für Orts-
durchfahrten von Bundes-, Staats- 
und Kreisstraßen im Gebiet der Gro-
ßen Kreisstadt Oschatz. 

(2) Zu den öffentlichen Straßen gehö-
ren der Straßenkörper, der Luftraum 
über dem Straßenkörper, das Zubehör 
und die Nebenanlagen entsprechend 
§ 2 Abs. 2 SächsStrG und § 1 Abs. 4 
FStrG. Zum Zubehör der öffentlichen 
Straßen gehören u. a. alle Verkehrs-
zeichen. 

§ 2 Besondere Benutzung,
Erlaubnispflicht 

(1) Die Benutzung der im § 1 be-
nannten Straßen ist gem. § 7 FStrG 
und § 14 SächsStrG jedermann im 
Rahmen der Widmung und der ver-
kehrsrechtlichen Vorschriften gestat-
tet. Die Benutzung über den Gemein-
gebrauch hinaus ist gem. § 18 Abs. 1 
SächsStrG und § 8 Abs. 1 FStrG eine 
Sondernutzung. 

(2) Die Sondernutzung bedarf, soweit 
in dieser Satzung nichts anderes be-
stimmt ist, der Erlaubnis der Großen 
Kreisstadt Oschatz. Auf die Erteilung 
der Erlaubnis besteht kein Rechtsan-
spruch. Die Sondernutzung ist erst 
nach schriftlicher Erteilung und nur 
im festgelegten Umfang zulässig. 
Dies gilt auch für die Erweiterung 
oder Änderung einer erteilten Erlaub-
nis. Die Erteilung von anderen Ge-
nehmigungen und Erlaubnissen wird 
von dieser Satzung nicht berührt. Er-
folgt die Sondernutzung durch meh-
rere Anlagen, Einrichtungen oder 
sonst in mehrfacher Weise, so ist jede 
Benutzung für sich erlaubnispflichtig. 

(3) Die Einräumung von Rechten zur 
Benutzung der Straße richtet sich 
nach bürgerlichem Recht, wenn die 
Benutzung den Gemeingebrauch 
nicht beeinträchtigt, wobei eine vorü-
bergehende Beeinträchtigung für 
Zwecke der öffentlichen Versorgung 
außer Betracht bleibt (§ 23 Abs. 1 
SächsStrG und § 8 Abs. 10 FStrG). 

§ 3 Erlaubnispflichtige
Sondernutzungen 

(1) Erlaubnispflichtige Sondernutzun-
gen sind insbesondere

3 1. das Aufstellen von Stühlen und 
Tischen auf dem Gehweg vor Gast-
stätten sowie dekoratives oder ab-
grenzendes Zubehör von Imbissstän-
den, Zelten und ähnlichen Anlagen 
zum Zwecke des Verkaufs von Waren 
oder Speisen; 
3 2. in den Straßenraum mehr als nur 
geringfügig hineinragende Teile bau-
licher Anlagen, wie insbesondere 
Sonnenschutzdächer (Markisen), Vor-
dächer und Verblendmauern; 
3 3. das Aufstellen von Baubuden, 
Bauzäunen, Gerüsten, Schuttrut-
schen, das Abstellen von Arbeitswa-
gen, Baumaschinen und -geräten, die 
Lagerung von Baustoffen, Bauschutt 
oder sonstigen Gegenständen; 
3 4. die vorübergehende Herstellung 
von Gehwegüberfahrten oder ande-
ren Grundstückszufahrten mit mehr 
als 5 m Breite bei Baumaßnahmen 
(Baustellenzufahrten); 
3 5. das Verteilen von Werbeschrif-
ten von Tischen oder Ständen aus so-
wie die Werbung durch Personen, die 
Plakate oder ähnliche Ankündigungs-
mittel zu Werbezwecken umhertra-
gen; 
3 6. das Anbringen von Werbeplaka-
ten, Klebezetteln, Spruchbändern am 

Zubehör von Straßen insbesondere 
an Einrichtungen der Straßenbe-
leuchtungsanlagen; 
3 7. das Abstellen von Fahrzeugen 
und Anhängern zum Zweck der Ver-
mietung oder des Verkaufs und der 
Werbung;
3 8. das Aufstellen von Fahrradstän-
dern und die Errichtung von Fahrra-
dabstellanlagen; 
3 9. das Aufstellen von Gefäßen und 
Containern zur Aufnahme von Haus-
müll oder Wertstoffen; 
3 10. die gegenständliche Inan-
spruchnahme des Luftraumes bis zu 
einer Höhe von 5 m oberhalb der 
Fahrbahn und einer Höhe bis zu 4 m 
oberhalb der übrigen Verkehrsfläche; 
3 11. das Halten und Parken von 
Fahrzeugen zum Zwecke des Ver-
kaufs von im Fahrzeug mitgeführten 
Waren (rollende Läden) sowie ambu-
lanter Handel; 
3 12. die Werbung für politische Par-
teien, Organisationen, Wählervereini-
gungen sowie für Veranstaltungen 
und gewerbliche Zwecke soweit sie 
mit Plakaten, Ständen oder ähnlichen 
sperrigen Anlagen durchgeführt wird; 
3 13. das Abstellen von zugelasse-
nen, aber nicht mehr am Straßenver-
kehr teilnehmenden und defekten 
Fahrzeugen; 
3 14. das Abstellen von zulassungs-
pflichtigen, aber nicht zugelassenen 
Fahrzeugen. 

(2) Die Anlage neuer und die Ände-
rung bestehender Zufahrten und Zu-
gänge zu Staats- und Kreisstraßen 
außerhalb der zur Erschließung be-
stimmten Teile der Ortsdurchfahrt so-
wie zu Gemeindeverbindungsstraßen 
außerhalb der geschlossenen Ortsla-
ge gelten gemäß § 22 Abs. 1 
SächsStrG als Sondernutzung und § 
8a Abs. 1 FStrG als Sondernutzung. 

§ 4 Erlaubnisantrag 

(1) Die Sondernutzungserlaubnis wird 
nur auf Antrag erteilt. Der Antrag 
muss in der Regel mindestens 2 Wo-
chen vor der beabsichtigten Aus-
übung der Sondernutzung mit Anga-
ben von Ort, Art, Umfang und Dauer 
der Sondernutzung schriftlich bei der 
Stadtverwaltung gestellt werden. Bei 
umfangreichen Maßnahmen ist eine 
wesentlich größere Vorlaufzeit not-
wendig. Die Stadtverwaltung kann 
Erläuterungen durch Zeichnung, text-
liche Beschreibung oder in sonst ge-
eigneter Weise verlangen. 

(2) Ist mit der Sondernutzung eine 
Behinderung oder Gefährdung des 
Verkehrs oder eine Beschädigung der 
Straße oder der Gefahr einer solchen 
Beschädigung verbunden, so muss 
der Antrag Angaben darüber enthal-
ten, in welcher Weise den Erforder-
nissen der Sicherheit und Ordnung 
des Verkehrs sowie des Schutzes der 
Straße Rechnung getragen wird. 

(3) Anträge über den Erlass verkehrs-
rechtlicher Anordnungen oder Aus-
nahmegenehmigungen im Zusam-
menhang mit der Sondernutzung 
sind zeitgleich zu stellen. 

§ 5 Erlaubniserteilung 

(1) Die Erteilung einer Erlaubnis steht 
im pflichtgemäßen Ermessen der 
Stadt. Sie wird auf Zeit oder Widerruf 
erteilt. Die Erlaubnis kann unter Be-
dingungen und mit Auflagen erteilt 
werden. Der Widerruf einer erteilten 
Erlaubnis kann erfolgen, wenn es das 
Wohl der Allgemeinheit erfordert 
oder die Straßenbaubehörde dies aus 
Gründen des Straßenbaus oder der 
Sicherheit oder Leichtigkeit des Ver-
kehrs verlangt. 

(2) Die Erlaubnis- oder Genehmi-
gungspflicht nach anderen Vorschrif-
ten wird durch die Sondernutzungs-
erlaubnis nicht berührt. 

(3) Die erteilte Sondernutzungs-
erlaubnis gilt nur für den Erlaubnis-
nehmer. Erlaubnisnehmer ist derjeni-
ge, welchem die Sondernutzungs-
erlaubnis erteilt wurde. Weder eine 
Überlassung an Dritte, noch die 
Wahrnehmung durch Dritte, die nicht 
Erlaubnisnehmer sind, ist gestattet. 

(4) Bei einer auf Widerruf erteilten Er-
laubnis hat der Erlaubnisnehmer im 
Fall des Widerrufes keine Ersatzan-
sprüche gegen die Große Kreisstadt 
Oschatz. Dies gilt auch bei Rücknah-
me oder Widerruf der Sondernut-
zungserlaubnis wegen Sperrung, Än-
derung oder Einziehung des öffentli-
chen Verkehrsraumes. 

§ 6 Plakatierung, 
Bannerwerbung 

(1) Pro Veranstaltung dürfen maximal 

30 Plakatträger aufgestellt bzw. an-
gebracht werden. Der Begriff Veran-
staltung wird folgendermaßen defi-
niert: Aktionen, die auf dem Werbe-
plakat aufgeführt sind. 

(2) Die Plakatierung darf im Vorfeld 
nur 14 Tage vor dem mit dem Plakat 
angekündigten Veranstaltungstermin 
erfolgen. Ausnahmen bedürfen einer 
gesonderten Genehmigung. 

(3) Plakatierungen, die im Zusam-
menhang mit allgemeinen Wahlen 
und Abstimmungen stehen, dürfen 
pro Partei, Wählergruppe und Einzel-
bewerber während der Wahlzeit an 
höchstens 75 Standorten mit einer 
Gesamtstückzahl von maximal 150 
nach Erteilung der Erlaubnis im 
Stadtgebiet aufgehängt werden. So-
fern zu einem Termin mehrere Wah-
len stattfinden, darf die zulässige 
Höchstanzahl nicht überschritten 
werden. 

(4) Als Dauer der Wahlzeit gilt der 
Zeitraum von 6 Wochen vor dem 
Wahltag. 

(5) Plakate dürfen nicht die Größe 
des A1 Formates übersteigen, ausge-
nommen sind Großaufsteller und 
Bannerwerbung. 

(6) Die Anzahl der Plakate an ortsfes-
ten Werbeträgern, z.B. Großplakatta-
feln, hat keinen Einfluss auf die in § 6 
Abs. 1 und Abs. 3 vorgesehene Be-
schränkung der Höchstzahl an Plaka-
ten. 

(7) Das Aufstellen und Anbringen von 
Werbeträgern ist nicht gestattet:

3 a. an oder neben den Masten von 
Verkehrszeichen, Lichtsignalanlagen 
sowie an oder neben Verkehrseinrich-
tungen; 
3 b. an und auf Brücken, Haltestellen 
und Verkehrsinseln, an Spritzschutz-
geländern und Fußgängerschutzgit-
tern; 
3 c. an Buswartehäuschen, Hydran-
ten, Schaltkästen und anderen der 
Versorgung dienenden Einrichtungen; 
3 d. an den historischen Kandela-
bern; 
3 e. an Stellen, an denen die Werbe-
träger die Verkehrsübersicht/Ver-
kehrssicherheit gefährden und in 
einer Entfernung von weniger als 50 
m vor und hinter Straßenkreuzungen, 
Einmündungen und Fußgängerüber-
wegen sowie Verkehrsflächen, die 
zum Parken freigegeben sind; 
3 f. an Bäumen und Pflanzhilfen aller 
Art. 

(8) Bannerwerbung an Bauzäunen ist 
nur an den dafür vorgesehenen 
Standorten: - Leipziger Straße - Grün-
fläche Ecke Friedensstr./ Schillerstr. - 
Dresdner Straße - Grünfläche gegen-
über OVH - Dresdner Straße - Grün-
fläche gegenüber Straßenmeisterei - 
Wermsdorfer Straße - Grünfläche 
neben Wetterwarte gestattet. Je 
Standort wird eine Bannerwerbung 
(Dreieck) genehmigt, der Werbezeit-
raum entspricht § 6 Abs. 2 dieser Sat-
zung. 

§ 7 Erlaubnisversagung 

(1) Die Erlaubnis ist in der Regel zu 
versagen, wenn durch die Sondernut-
zung oder die Häufung von Sonder-
nutzungen eine nicht vertretbare Be-
einträchtigung der Sicherheit oder 
Leichtigkeit des Verkehrs zu erwarten 
ist, die auch durch Erteilung von Be-
dingungen und Auflagen nicht aus-
geschlossen werden kann. 

(2) Die Erlaubnis kann versagt wer-
den, wenn den Interessen des Ge-
meingebrauchs, insbesondere der Si-
cherheit oder Leichtigkeit des Ver-
kehrs oder des Schutzes des öffentli-
chen Verkehrsgrundes oder anderer 
rechtlich geschützter Interessen der 
Vorrang gegenüber der Sondernut-
zung gebührt. Dies ist insbesondere 
der Fall, 

3 1. wenn der mit der Sondernut-
zung verfolgte Zweck ebenso durch 
die Inanspruchnahme privater Grund-
stücke erreicht werden kann; 
3 2. die Sondernutzung an anderer 
Stelle bei geringerer Beeinträchti-
gung des Gemeingebrauches erfol-
gen kann; 
3 3. die Straße oder ihre Ausstattung 
durch die Art der Sondernutzung 
und/oder deren Folgen beschädigt 
werden kann und der Erlaubnisneh-
mer nicht hinreichend Gewähr bietet, 
dass die Beschädigung auf seine Kos-
ten unverzüglich wieder behoben 
wird; 
3 4. zu befürchten ist, dass durch die 
Sondernutzung andere Personen ge-
fährdet oder in unzumutbarer Weise 

belästigt werden können oder eine 
Beeinträchtigung vorhandener, orts-
gebundener gewerblicher Nutzungen 
zu befürchten ist. 

(3) Die Sondernutzungserlaubnis 
kann auch versagt werden, wenn 
derjenige, welcher eine Erlaubnis 
nach § 4 beantragt hat, Schuldner für 
zurückliegende und beendete Son-
dernutzungen ist oder den Nachweis 
über die erfolgte Einzahlung eines 
Verwaltungskostenvorschusses nicht 
innerhalb eines Monates nach An-
tragstellung vorweist.

§ 8 Pflichten des 
Erlaubnisnehmers

(1) Der Erlaubnisnehmer hat Anlagen 
so zu errichten und zu unterhalten, 
dass sie den Anforderungen der Si-
cherheit und Ordnung, den an-
erkannten Regeln der Technik sowie 
der Verkehrssicherheit genügen. 
Arbeiten an der Straße bedürfen der 
Zustimmung der Straßenbaubehörde. 

(2) Der Erlaubnisnehmer hat einen 
ungehinderten Zugang zu allen in die 
Straßendecke eingebauten Einrich-
tungen zu gewährleisten. Wasserab-
laufrinnen, Kanalschächte, Hydran-
ten, Kabel-, Heizungs- und sonstige 
Schächte sind freizuhalten. Soweit 
Arbeiten an der Straße erforderlich 
sind, sind diese so vorzunehmen, 
dass nachhaltige Schäden am Stra-
ßenkörper und an den Anlagen, ins-
besondere an den Wasserablaufrin-
nen und den Versorgungs- und Ka-
nalleitungen sowie eine Änderung 
ihrer Lage vermieden wird. Die Große 
Kreisstadt Oschatz ist spätestens 2 
Wochen vor Beginn der Arbeiten 
schriftlich zu benachrichtigen. 

(3) Erlischt die Erlaubnis, so haben 
die bisherigen Erlaubnisnehmer die 
Sondernutzung einzustellen, alle von 
ihnen erstellten Einrichtungen und 
die zur Sondernutzung verwendeten 
Gegenstände unverzüglich zu entfer-
nen und den früheren Zustand ord-
nungsgemäß wiederherzustellen. Ab-
fälle und Wertstoffe sind ordnungs-
gemäß zu entsorgen, die bean-
spruchten Flächen sind gegebenen-
falls zu reinigen. 

(4) Genehmigte Plakatierungen 
unterliegen einer Kennzeichnungs-
pflicht mittels Etiketten. Diese wer-
den dem Berechtigten bei Erteilung 
einer Genehmigung durch die Große 
Kreisstadt Oschatz übersandt und 
sind auf jedem Plakat anzubringen, 
bei „Sandwichplakaten“ sind die Eti-
ketten auf beiden Seiten aufzukle-
ben. 

(5) Wer über eine Genehmigung nach 
§ 5 dieser Satzung verfügt, ist nach 
Ablauf der Genehmigung innerhalb 
einer Frist von 2 Tagen zur Beseiti-
gung der Plakat- oder Bannerwer-
bung verpflichtet. Wird der Beseiti-
gungspflicht nicht innerhalb dieser 
Frist durch Wiederherstellung des 
ordnungsgemäßen Zustandes nach-
gekommen, wird ersatzweise nach 
den Bestimmungen des SächsVwVG 
die Beseitigung der Plakate / Banner 
vorgenommen. Die Kosten werden 
dem Erlaubnisnehmer auferlegt. 

§ 9 Haftung und Sicherheiten 

(1) Der Erlaubnisnehmer hat der Gro-
ßen Kreisstadt Oschatz alle Kosten zu 
ersetzen und für Schäden aufzukom-
men, die durch die Sondernutzung 
entstehen. 

(2) Der Erlaubnisnehmer haftet dem 
Träger der Straßenbaulast für Schä-
den, die durch die Sondernutzung 
entstehen. Von Ersatzansprüchen 
Dritter hat der Erlaubnisnehmer den 
Träger der Straßenbaulast freizustel-
len. Die Stadt kann die Hinterlegung 
einer angemessenen Sicherheit (Ver-
sicherung) verlangen. 

(3) Der Erlaubnisnehmer haftet für 
die Verkehrssicherheit der angebrach-
ten oder aufgestellten Sondernut-
zungsanlagen und Gegenstände. 
Wird durch die Sondernutzung der 
Straßenkörper beschädigt, so hat der 
Erlaubnisnehmer die Fläche verkehrs-
sicher zu schließen und der Stadt die 
vorläufige Instandsetzung und die 
endgültige Wiederherstellung mit 
Angabe des Zeitpunktes, wann die 
Straße dem öffentlichen Verkehr wie-
der zur Verfügung steht, anzuzeigen. 
Über die endgültige Wiederherstel-
lung wird ein Abnahmeprotokoll mit 
Vertretern der Stadt gefertigt. Der Er-
laubnisnehmer haftet gegenüber der 
Stadt hinsichtlich verdeckter Mängel 
der Wiederherstellung nach den all-
gemein anerkannten Regeln der 
Technik bis zum Ablauf einer Ge-

währleistungsfrist von fünf Jahren. 

(4) Bei Widerruf der Erlaubnis oder 
bei Sperrung, Änderung, Umstufung 
oder Einziehung der Straße besteht 
kein Ersatzanspruch gegen die Stadt. 
Der Widerruf einer widerruflich erteil-
ten Erlaubnis erfolgt insbesondere 
dann, wenn dies aus Gründen des 
Straßenbaus oder der Sicherheit oder 
Leichtigkeit des Verkehrs notwendig 
ist.

 (5) Der Träger der Baulast haftet 
nicht für Schäden an den Sondernut-
zungsanlagen oder Sondernutzungs-
einrichtungen, es sei denn, ihr oder 
ihren Bediensteten fällt Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last. 

§ 10 Erlaubnisfreie Sondernut-
zung, Ausnahmen 

(1) Keiner Sondernutzungserlaubnis 
bedürfen: 

3 1. bauaufsichtlich genehmigte An-
lagen im Straßenkörper, wie Keller-
schächte, Roste, Einwurfvorrichtun-
gen, Treppenstufen, wenn sie nicht 
mehr als 0,5 m in einen Gehweg oder 
in eine Fußgängerzone oder einen 
verkehrsberuhigten Bereich hineinra-
gen, 
3 2. Verkaufsautomaten und Ausla-
gen dürfen das Hineinragen in den 
Gehwegraum 0,5 m nicht überschrei-
ten, die Restgehwegbreite darf 1 m 
nicht unterschreiten 
3 3. die Ausschmückung von Stra-
ßen- und Häuserfronten für Feiern, 
Feste, Umzüge und ähnliche Veran-
staltungen zur Pflege des Brauch-
tums oder für kirchliche Prozessio-
nen, 
3 4. die vorübergehende Lagerung 
von Brennstoffen, Baumaterialien so-
wie Umzugsgut auf Gehwegen und 
Parkstreifen am Tage der An- bzw. 
Abfuhr, sofern die Verkehrsteilnehmer 
hierdurch nicht gefährdet werden, 

(2) Sonstige nach öffentlichem Recht 
erforderliche Erlaubnisse, Genehmi-
gungen oder Bewilligungen bleiben 
unberührt. 

(3) Erlaubnisfreie Sondernutzungen 
nach Abs. 1 können eingeschränkt 
oder untersagt werden, wenn die Be-
lange des Straßenbaus oder der Si-
cherheit oder Ordnung des Verkehrs 
dies erfordern. 

§ 11 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 
52 Abs. 1 Nr. 3 bis 9 SächsStrG oder 
nach § 23 FStrG handelt, wer 

3 1. entgegen gesetzlichen Vorschrif-
ten eine Straße ohne Erlaubnis über 
den Gemeingebrauch hinaus benutzt, 
3 2. einer erteilten vollziehbaren 
Auflage für die Erlaubnis nicht nach-
kommt, 
3 3. eine Anlage nicht vorschriftsmä-
ßig errichtet, erhält oder ändert, 
3 4. Zufahrten oder Zugänge ohne 
Erlaubnis anlegt oder ändert, 
3 5. die Erlaubnis zur Sondernutzung 
Dritten überträgt, 
3 6. nach Beendigung der Sonder-
nutzung den ursprünglichen Zustand 
nicht wieder herstellt, 
3 7. Autowracks oder andere Gegen-
stände verbotswidrig abstellt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten können mit 
einer Geldbuße bis 500,00 €, in be-
stimmten Fällen sogar mit bis zu 
5.000,00 € geahndet werden.

§ 12 Entfernen von ungenehmig-
ten Werbeträgern durch 
Ersatzvornahme 

(1) Ohne Genehmigung angebrachte 
Werbeträger oder nicht ordnungsge-
mäß angebrachte nach § 8 Abs. 4 der 
Satzung sowie nicht innerhalb der 
unter § 8 Abs. 5 der Satzung benann-
ten Frist entfernte Werbeträger und 
die ungenehmigte Sondernutzung 
nach § 3 Nr. 13 und Nr. 14 der Sat-
zung werden im Wege der Ersatzvor-
nahme durch die Große Kreisstadt 
Oschatz beseitigt. 

(2) Die Kosten für die Ersatzvornah-
me bemessen sich am tatsächlichen 
Aufwand der Beseitigung der un-
erlaubt angebrachten Werbeträger 
und werden mittels Kostenbescheid 
gegenüber dem Verursacher geltend 
gemacht. 

§ 13 Erhebung von Gebühren 
und Kostenersatz 

(1) Für erlaubnispflichtige Sondernut-
zungen im Sinne des § 2 werden Ge-
bühren nach Maßgabe des in der An-
lage beigefügten Gebührenverzeich-
nisses erhoben. Das Gebührenver-

zeichnis ist Bestandteil der Satzung. 

(2) Gebührenfrei sind Sondernutzun-
gen, die ausschließlich religiösen, ge-
meinnützigen oder politischen Zwe-
cken dienen. Gemeinnützige Vereine 
der Großen Kreisstadt Oschatz erhal-
ten Gebührenfreiheit für Kultur- und 
Sportveranstaltungen oder Volksfes-
te, wenn kein Eintritt erhoben wird 
oder die Veranstaltung durch Be-
schluss des Stadtrates als gebühren-
befreit ausgewiesen ist. 

(3) Sondernutzungsgebühren werden 
auch dann erhoben, wenn eine er-
laubnispflichtige Sondernutzung oh-
ne Erlaubnis ausgeübt wird. 

(4) Der Erlaubnisnehmer hat auf Ver-
langen der Stadt die im Rahmen der 
Sondernutzung errichteten oder 
unterhaltenen Anlagen auf seine 
Kosten zu ändern und alle Kosten zu 
ersetzen, die dem Träger der Straßen-
baulast durch die Sondernutzung 
entstehen. Hierfür kann der Träger 
der Straßenbaulast angemessene 
Vorschüsse und Sicherheiten verlan-
gen. 

§ 14 Gebührenschuldner 

(1) Gebührenschuldner sind 

3 1. der Antragsteller, 
3 2. der Erlaubnisnehmer, 
3 3. derjenige, der die Sondernut-
zung tatsächlich ausübt oder in des-
sen Interesse die Sondernutzung aus-
geübt wird, sofern dies aus dem An-
trag auf Sondernutzung klar ersicht-
lich ist. 

(2) Bei einer Mehrheit von Gebühren-
schuldner haftet jeder als Gesamt-
schuldner.

§ 15 Gebührenberechnung 

(1) Die Gebühr ist im Einzelfall nach 
Art und Ausmaß der Einwirkung auf 
die Straße und den Gemeingebrauch 
sowie nach den wirtschaftlichen Inte-
ressen des Gebührenschuldners an 
der Sondernutzung zu bemessen. 
Dies gilt auch, soweit das Gebühren-
verzeichnis einen Gebührenrahmen 
vorsieht, innerhalb dessen sich die 
Gebühr nach den Ermessenskriterien 
des Gebührenrahmens bestimmt. 

(2) Werden Gebühren in Tages-, Wo-
chen-, Monats- oder Jahressätzen 
festgelegt, dann werden angefange-
ne zeitliche Nutzungsdauern voll be-
rechnet. Ergeben sich bei der Berech-
nung von Gebühren nach dem Ge-
bührenverzeichnis Beträge, die gerin-
ger als die Mindestgebühr sind, so 
wird die Mindestgebühr erhoben. 

(3) Für Sondernutzungen, die nicht im 
Gebührenverzeichnis enthalten sind, 
richtet sich die Gebühr in sinngemä-
ßer Anwendung nach Absatz 1 Satz 
1. Sie richtet sich soweit als möglich 
nach einer im Gebührenverzeichnis 
enthaltenen vergleichbaren Sonder-
nutzung. 

§ 16 Gebührenerstattung 

(1) Wird von einer Erlaubnis kein Ge-
brauch gemacht, so werden bereits 
gezahlte Sondernutzungsgebühren 
erstattet. Endet die Sondernutzung 
vor Ablauf des Zeitraumes, für den 
die Sondernutzungsgebühren ent-
richtet wurden, oder wurde die ge-
nehmigte Fläche nicht voll in An-
spruch genommen, so kann auf An-
trag des Gebührenschuldners der auf 
die nicht in Anspruch genommene 
Zeit oder Fläche entfallende Anteil 
der Gebühren erstattet werden. Der 
Erlaubnisnehmer hat die Nichtinan-
spruchnahme glaubhaft zu machen 
und gegebenenfalls nachzuweisen. 

(2) Die Stadt ist berechtigt, eine an-
gemessene Pauschale zur Deckung 
ihres Verwaltungsaufwandes einzu-
behalten. 

§ 17 Billigkeitsmaßnahmen und 
sonstige Kosten 

(1) Für die Billigkeitsmaßnahmen 
Stundung, Niederschlagung, Erlass 
gelten die §§ 222, 227, 234 Abs. 1 
und 2, 238 und 261 der Abgaben-
ordnung entsprechend. 

(2) Kosten, die der Stadt durch die 
Sondernutzung zusätzlich entstehen, 
hat Gebührenschuldner nach § 14 
dieser Satzung zu tragen. 

§ 18 Gebührenschuld und 
Fälligkeit der Gebühren 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht 

3 1. mit der Erteilung der Sondernut-

zungserlaubnis, 
3 2. für Sondernutzungen für einen 
bestimmten Zeitraum bei Erteilung 
der Erlaubnis für den gesamten Zeit-
raum, sind für die Sondernutzung 
wiederkehrende Jahresgebühren zu 
entrichten, entsteht die Gebühren-
schuld für das laufende Jahr mit der 
Erteilung der Erlaubnis, für die fol-
genden Jahre entsteht die Gebühren-
schuld mit Beginn des jeweiligen Jah-
res, 
3 3. für Sondernutzungen, die bei In-
krafttreten dieser Satzung erlaubt 
waren, mit dem Inkrafttreten der Sat-
zung,
3 4. bei unerlaubter Sondernutzung 
mit dem Beginn der Nutzung.

(2) Die Gebührenpflicht besteht bis 
zur schriftlichen Anzeige der Beendi-
gung der Sondernutzung oder bis 
zum Zeitpunkt der Kenntnisnahme 
der Großen Kreisstadt Oschatz von 
der Beendigung der Sondernutzung. 

(3) Die Gebühren werden durch Ge-
bührenbescheid festgesetzt. Sie wer-
den in den Fällen des § 18 Abs. 1 
Buchstabe a, c und d mit Bekanntga-
be des Bescheides fällig, Buchstabe b 
erstmalig mit Bekanntgabe des Be-
scheides, ansonsten jeweils zu Be-
ginn der Zeitperiode fällig. Bei Son-
dernutzungen auf Widerruf jeweils zu 
Beginn des Folgejahres fällig. Die fäl-
ligen Gebühren können bei Nichtein-
haltung der Fälligkeitstermine im Ver-
waltungsvollstreckungsverfahren bei-
getrieben werden. 

§ 19 Übergangsregelung 

Diese Satzung gilt auch für bereits 
bestehende Sondernutzungen. Son-
dernutzungen, für welche die Stadt 
vor Inkrafttreten dieser Satzung eine 
Erlaubnis auf Zeit oder Widerruf er-
teilt hat, bedürfen keiner neuen Er-
laubnis nach dieser Satzung. 

§ 20 Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am 01.01.2021 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 
über die Sondernutzung an öffentli-
chen Straßen in der Großen Kreis-
stadt Oschatz zuletzt geändert am 
01.02.2010 außer Kraft. 

Ausgefertigt: 

Oschatz, den 20. Oktober 2020 

Gez. Andreas Kretschmar 
Oberbürgermeister

Hinweis nach
§ 4 Abs. 4 SächsGemO 

Die vorstehende vom Stadtrat der 
Großen Kreisstadt Oschatz beschlos-
sene Satzung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht und es ergeht fol-
gender Hinweis: 

Satzungen, die unter Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften 
zustande gekommen sind, gelten ein 
Jahr nach ihrer Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zustande ge-
kommen. Dies gilt nicht wenn: 

1. die Ausfertigung der Satzung nicht 
oder fehlerhaft erfolgt ist, 

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, die Genehmigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss 
nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist 

3 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat oder 
3 b) die Verletzung der Verfahrens- 
und Formvorschrift gegenüber der 
Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung be-
gründen soll, schriftlich geltend ge-
macht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 
oder 4 geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist jedermann diese Ver-
letzung geltend machen. 

Oschatz, den 20.10.2020 

gez. Andreas Kretschmar 
Oberbürgermeister
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1.
Am 24. September 2017 findet die Wahl zum 19.
Deutschen Bundestag statt. Die Wahl dauert von 8 bis
18 Uhr.

2.
Die Stadt Oschatz ist in 19 allgemeine Wahlbezirke
eingeteilt. In den Wahlbenachrichtigungen, die den
Wahlberechtigten in der Zeit vom 21. August 2017 bis
3. September 2017 übersandt worden sind, sind der
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der
Wahlberechtigte zu wählen hat.
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Brief
wahlergebnisses um 16 Uhr im Zimmer 216 des Rat
hauses, Neumarkt 1, 04758 Oschatz zusammen.

3.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des
Wahlbezirkes wählen, in dessen Wählerverzeichnis er
eingetragen ist. Die Wähler haben die Wahlbenachrich
tigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur
Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei
der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler
erhält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel
ausgehändigt. Jeder Wähler hat eine Erststimme und
eine Zweitstimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender
Nummer
a)für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die

Namen der Bewerber der zugelassenen Kreiswahl
vorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine
Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei ande
ren Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts
und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen
Kreis für die Kennzeichnung,

b)für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die
Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbe
zeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die
Namen der ersten fünf Bewerber der zugelassenen
Landeslisten und links von der Parteibezeichnung
einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt seine Erststimme in der Weise ab,
dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarz
druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem
Bewerber sie gelten soll, und seine Zweitstimme in der
Weise, dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels
(Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, wel
cher Landesliste sie gelten soll.
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine
des Wahlraumes oder in einem besonderen Neben
raum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden,
dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der
Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4.
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die
Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung
des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Je
dermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung
des Wahlgeschäfts möglich ist.

5.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der
Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt
ist,
a)durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk

dieses Wahlkreises oder
b)durch Briefwahl teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der
Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen

Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzet
telumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein
so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag ange
gebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am
Wahltage bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch
bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

6.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal
und nur persönlich ausüben (§ 14 Absatz 4 des Bun
deswahlgesetzes). Wer unbefugt wählt oder sonst ein
unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das
Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist
strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbu
ches).

7.
Das Statistische Landesamt bestimmte die Wahlbe
zirke 01 (Rathaus Tagungsraum) und 05 (Kinderta
gesst. Spatzennest) der Großen Kreisstadt Oschatz
als Wahlbezirke für die Stichprobenauswahl. In diesen
Wahlbezirken werden für wahlstatistische Auszählun
gen Stimmzettel verwendet, auf denen Geschlecht und
Geburtsjahr in 6 Gruppen vermerkt sind. Das Verfah
ren ist nach dem Gesetz über die allgemeine und die
repräsentative Wahlstatistik bei der Wahl zum Deut
schen Bundestag und bei der Wahl der Abgeordneten
des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik
Deutschland (Wahlstatistikgesetz – WStatG) vom 21.
Mai 1999 (BGBl. S. 1023), geändert durch Gesetz vom
27. April 2013 (BGBl. S. 962), geregelt und zugelas
sen. Bei der Verwendung dieser Stimmzettel ist eine
Verletzung des Wahlgeheimnisses ausgeschlossen.
Oschatz, den 23. August 2017

gez. Andreas Kretschmar/Oberbürgermeister

Wahlbekanntmachung

Der vorhabenbezogene
Bebauungsplan „Förder
und Betreuungsgruppe
Lonnewitz“ wurde entspre
chend den Maßgaben und
Auflagen des Landratsam
tes und dem Beitrittsbe
schlusses des Stadtrates
vom 20. Dezember 2016
geändert und ergänzt.
Der Stadtrat der Großen
Kreisstadt Oschatz hat in
seiner Sitzung am 17. Mai
2017 den geänderten und
ergänzten vorhabenbe
zogenen Bebauungsplan
„Förder und Betreu
ungsgruppe Lonnewitz“
gebilligt und zur Auslage
beschlossen.
Der Plan wurde im be
schleunigten Verfahren
gemäß §13a aufgestellt.
Dabei ist nach §13a Abs.
3 Nr. 1 BauGB auf die
Durchführung einer Um
weltprüfung nach §2 Abs.
4 BauGB, vom Umwelt
bericht nach §2a BauGB
und von der Angabe nach
§3 Abs. 2 Satz 2 BauGB,
welche Arten umweltbe
zogener Informationen
verfügbar sind, abgese
hen worden. Eine zusam
menfassende Erklärung
nach §10 Abs. 4 BauGB

ist daher ebenso entbehr
lich. Der Plan muss noch
einmal gemäß den §§3
und 4 BauGB in das Anhö
rungsverfahren gegeben
werden, um den Bürgern
und den von den Änderun
gen betroffenen Behörden
und sonstigen Trägern
öffentlicher Belange die
Möglichkeit zu geben, sich
zu den Änderungen und
Ergänzungen zu äußern.
Der geänderte Plan ist
erneut auszulegen. Die
Stadtverwaltung wurde
mit der Einholung der Stel
lungnahmen der durch die
Änderung und Ergänzung
betroffenen Behörden und
sonstigen Trägern öffentli
cher Belange und mit der
Durchführung der öffentli
chen Auslage beauftragt.
Der geänderte Plan
einschließlich Begrün
dung, der Darlegung der
Umweltbelange, dem
Artenschutzrechtlichen
Fachbeitrag, der Schall
technischen Untersu
chung, den zeichneri
schen Darstellungen des
Vorhaben und Erschlie
ßungsplanes vom 10. Juli
2015 sowie dem Durch
führungsvertrag vom 28.

August 2015 liegen in der
Stadtverwaltung Oschatz
vom 4. September 2017
bis einschließlich 6. Ok
tober 2017 während der
Dienststunden:
Montag bis Mittwoch,
9 – 12 Uhr und
13 – 15.30 Uhr,
Donnerstag,
9 – 12 Uhr und
13– 17 Uhr,
Freitag,
9 – 12 Uhr,
im Stadtbauamt der Stadt
verwaltung Oschatz, Neu
markt 1, zu jedermanns
Einsicht öffentlich aus.
Während der Auslage
können von jedermann
Bedenken und Anregun
gen zum Planentwurf
schriftlich oder zur
Niederschrift vorgebracht
werden. Über die Be
denken und Anregung
entscheidet der Stadtrat
in öffentlicher Sitzung.
Verspätet abgegebene
Stellungnahmen bleiben
bei der Beschlussfassung
über den Bebauungsplan
gemäß §4a Abs. 6 BauGB
unberücksichtigt.

gez. Andreas Kretschmar
Oberbürgermeister

Für die Erhebung der
Fr iedhofsunterhal-
tungsgebühr ist gegen-
über dem Kalenderjahr
2016 keine Änderung
eingetreten.
Die Friedhofsunterhal-
tungsgebühr ist zum 30.
September fällig und mit
den Beträgen, die sich
aus dem letzten Gebüh-
renbescheid vor Veröf-
fentlichung dieser Be-
kanntmachung ergeben,
zu überweisen bzw. ein-
zuzahlen. Dies gilt nicht,

wenn Änderungen in der
sachlichen und persön-
lichen Gebührenpflicht
eintreten. In diesen Fäl-
len ergeht ein Gebühren-
bescheid. Erteilte Abbu-
chungsaufträge behalten
bis zum Widerruf ihre
Gültigkeit.
Mit dem Tag der öffent-
lichen Bekanntmachung
dieser Gebührenfestset-
zung treten für die Pflich-
tigen die gleichen Rechts-
wirkungen ein, als wenn
ihnen an diesem Tage

ein schriftlicher Bescheid
zugegangen wäre. Gegen
diese durch öffentliche Be-
kanntmachung bewirkte
Festsetzung kann inner-
halb eines Monats nach
dieser Veröffentlichung
Widerspruch erhoben wer-
den. Der Widerspruch ist
bei der Stadtverwaltung
Oschatz, Neumarkt 1,
04758 Oschatz schriftlich
oder zur Niederschrift
einzulegen.

Andreas Kretschmar
Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Festsetzung der Friedhofsunterhaltungsgebühr für das Kalenderjahr 2017 Bekanntmachung

des Beschlusses Nr. 2017 – 057 des Stadtrates der Großen Kreisstadt
Oschatz über die öffentlichen Auslage des Bebauungsplanentwurfes

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Förder- und Betreuungsgrup-
pe Lonnewitz“ gemäß § 3 Abs. 2 BauGB.
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Werte Einwohner und
Abgabenpflichtige, wir
möchten Sie hiermit da-
ran erinnern, dass zum
15. August 2017 der drit-
te Fälligkeitstermin für
nachfolgende Steuern und
Abgaben war:
• Grundsteuer A und B,
• Gewerbesteuer,

• Vergnügungssteuer,
• Straßenreinigung,
• Pacht.
Die zu zahlenden Beträge
können Sie Ihrem letz-
ten Bescheid entnehmen.
Dieser gilt für Folgejahre,
solange Sie keinen neuen
Bescheid erhalten. Bitte
geben Sie bei der Über-

weisung Ihr aktuelles
Kassenzeichen an.
Stadtverwaltung Oschatz
DKB Leipzig Sparkasse
Leipzig
IBAN: DE14 1203 0000
0001 3064 71 IBAN: DE36
8605 5592 1520 0000 37
BIC: BYLADEM1001
BIC: WELADE8LXXX
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SONDERVERÖFFENTLICHUNG

Nr. Art der Sondernutzung Bemessungsgrundlage Gebühr nach Bemessungsgrundlage/ 
Mindestgebühr in €

Maßeinheit   
1 Anlagen und Einrichtungen mit Personal    
      

1.1 Tische und Sitzgelegenheiten vor Gaststätten (Freisitz) m² Monat 2,00
1.2 Verkaufsfahrzeuge, Zelte als Verkaufsstand etc. (wenn nicht vor dem Ladengeschäft) m² Monat 24,00
1.3 Verkaufsstände aller Art (tgl. Auf- und Abbau)  Tag 10,00
      
      

2 Sonstige Anlagen und Einrichtungen  
      

 2.1 Aufstellen und Auslegen von Gegenständen zum Verkauf (Warenständer, Wühlkörbe, Auslagenbretter) m² Monat 3,00
2.2 Verkaufsautomaten Stück Jahr 51,00
2.3 Aufstellen von Glas- und Kleidercontainern Stück Jahr 60,00

2.4 Fahrradständer ohne Werbung
mit Werbung Jahr frei

10,00
      
      

 3 Lagerung, Abstellung, Ausleihe, Einrichtung einer Baustelle  
      

 3.1 Baustelleneinrichtungen durch Bauzäune oder andere Abgrenzungen, Gerüste, Baumaschinen, Baugeräte, 
Werkzeugcontainer m² Woche 0,50

3.2 Ablagerung von Baustoffen und anderen Arbeitsmaterialien (soweit nicht in 3,1 erfasst) m² Woche 1,30
3.3 Einrichtung einer Baustelle incl. Transport, Montage, Demontage, Verkehrszeichen, Absperrvorrichtungen  pauschal 74,20

3.4 Miete Verkehrszeichen incl. Aufstellvorrichtung Stück  Tag
Woche

1,00
4,00

3.5 Miete Verkehrssicherungsanlagen (Warnbarken, Absperrschranken etc.) Stück  Tag
Woche

2,50
10,00

3.6 Schutt- und Abfallcontainer Stück  2 Tage
ab 3. Tag je Tag

frei
5,00

      
      

4 Werbung     
      

4.1 Werbe- oder Informationsveranstaltungen (Fahrzeuge, Infostände o.ä.) m²  Tag 2,50
4.2 feste verbundene Werbeträger (Vitrinen, Tafeln, Aufsteller, Werbeschilder an Straßenbeleuchtungsanlagen) Stück  Jahr 60,00 €

4.3
Anbringen von Plakaten und Veranstaltungsaufsteller bis zu einer Größe von 
A2
darüber hinaus

Stück  Tag 0,25
0,40

4.4 Bannerwerbung an Bauzäunen Stück  Tag 2,50
      
      

5 Sonstiges     
      

5.1
Inanspruchnahme von Flächen für Volksfeste,Straßenfeste, und sonstige Veranstaltungen im historischen Stadtkern, 
welche eine Erlaubnis nach §29 Abs. 2 StVO oder Ausnahmegenehmigung bedürfen und keine Abrechnung nach 
sonstigen Regelungen erfolgt

m²  Tag 0,50

5.2 Umzüge (Veranstaltung)   Tag 15,00

5.3

Abstellen von zugelassenen, aber nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmenden und defekten Fahrzeugen (ab dem 
3.Tag)
Zweiradfahrzeuge, PKW
LKW
LKW-Anhänger, Wohn- und Campingwagen

Stück  Tag 2,50
5,00
10,00

5.4

Abstellen von zulassungspflichtigen, aber nicht zugelassenen Fahrzeugen (ab dem 3.Tag)
Zweiradfahrzeuge,PKW 
LKW,
LKW-Anhänger, Wohn- und Campingwagen

Stück  Tag 2,50
5,00
10,00

5.5 Abstellen von Anhängern, Wohn- und Campingwagen über den gemäß StVO zulässigen Zeitraum hinaus Stück  Tag 10,00
5.6 Vorübergehende Herstellung von Gehwegüberfahrten oder Grundstückszufahrten mit mehr als 5 m Breite Zufahrt  Monat 10,00
5.7 erhöhte Gebühren für unerlaubte, aber durchgeführte Sondernutzungen    bis zu 200 % über dem Regelsatz

Haus- und Straßensammlung 2020
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge informiert
Der Landesverband Sachsen 
führt vom 19. Oktober bis 22. 
November seine traditionelle 
Haus- und Straßensammlung 
im Freistaat durch. Die Samm-
lung steht in diesem Jahr im 
Schatten von „Corona“, womit 
das Sammeln in der Öffentlich-
keit zu einer Herausforderung 
wird, die nur unter strikter Ein-
haltung der behördlichen Hygi-
ene- und Abstandsregeln er-
folgreich zu meistern ist. Zu-
sätzlich wurde vom Volksbund 
ein Hygienekonzept erstellt. 

Der Volksbund finanziert sei-
ne Arbeit zu rund 70 Prozent 
durch Spenden, Sammlungen, 
Nachlässe und die Beiträge der 
circa 350 000 Förderer und Mit-
glieder. Die Bundesrepublik 
Deutschland trägt die übrigen 
30 Prozent, da die Kriegsgrä-
berpflege eine hoheitliche Auf-
gabe ist. Seit nunmehr 100 Jah-

ren errichtet, pflegt und betreut 
der Volksbund im Auftrag des 
deutschen Staates Kriegsgrä-
berstätten überwiegend im 
Ausland. Etwa 2,8 Millionen 
Gräbern auf rund 830 Anlagen 
widmet sich der Verband in 
Europa, Nordafrika und welt-
weit. Seit 1990 liegt der 
Schwerpunkt der Arbeit im öst-
lichen Mitteleuropa und den 
Nachfolgestaaten der Sowjet-
union. Bis zu 25 000 deutsche 
Kriegstote – zumeist Soldaten – 
werden jährlich exhumiert und 
umgebettet. Etwa jeder Dritte 
davon kann noch identifiziert 
werden – trotz der langen Lie-
gezeit. Tausende Familien er-
halten damit noch heute – 75 
Jahre nach Kriegsende – letzte 
Gewissheit über das Schicksal 
ihrer Angehörigen. 

Im Inland berät der Volks-
bund die Friedhofsträger bei 

der Kriegsgräberpflege. Allein 
in Sachsen existieren etwa 
1000 Kriegsgräberstätten, vom 
Einzelgrab bis zu den großen 
Anlagen in Zeithain mit 37 000 
Toten, die im dortigen Kriegs-

gefangenenlager kläglich ver-
starben. Träger der Friedhöfe 
sind in Sachsen zumeist die 
Kommunen oder Kirchgemein-
den. 

Zudem ist der Volksbund an-
erkannter Träger der freien Ju-
gendhilfe und der politischen 
Erwachsenenbildung. Zentraler 
Bestandteil der Jugendarbeit 
sind internationale Projekte, bei 
denen mit jungen Menschen 
verschiedenster Herkunft unter 
dem Leitgedanken „Gemein-
sam für den Frieden“ aktive Völ-
kerverständigung betrieben 
wird. Diese finden in Form von 
binationalen Schülerbegeg-
nungen statt. Außerdem wer-
den im Sommer auch interna-
tionale Workcamps angeboten. 
Darüber hinaus hat sich der 
Landesverband Sachsen zu 
einem wichtigen Partner für 
Schulen und weitere Bildungs-
träger im Bereich der Gedenk-
stättenpädagogik und Erinne-
rungskultur entwickelt und 
führt mit diesen zahlreiche klei-
nere und größere Projekte vor 

Ort durch. In Sachsen wurden 
2019 circa 20 000 Euro gesam-
melt – von Schülern, Soldaten, 
Reservisten und Bürgern ver-
schiedenster Berufsgruppen in 
Stadt und Land. Jeder kann für 
den Volksbund sammeln oder 
uns mit einer Spende helfen, 
um die Erinnerung an die zahl-
reichen Kriegstoten wachzu-
halten, die Gräber dauerhaft zu 
bewahren und junge Genera-
tionen an diese Orte heranzu-
führen. 

Wir bitten Sie herzlich um Ihre 
Unterstützung bei unserer dies-
jährigen Haus- und Straßen-
sammlung. Eine Sammelliste 
oder Sammeldose erhalten Sie 
direkt bei der Landesgeschäfts-
stelle des Volksbundes.

2 Landesverband Sachsen, 
Loschwitzer Straße 52a, Dresden, 
Telefon: 0351 314370

Foto: Volksbund
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